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Änderung der Weiterbildungs
ordnung für die Ärzte Bayerns

Der 81. Bayerische Ärztetag hat am 
16. Oktober 2022 folgende Änderung (Ent-
schließungsantrag Nr. 5/1) der Weiterbil-
dungsordnung für die Ärzte Bayerns vom 
16. Oktober 2021 beschlossen. 

Das Bayerische Staatsministerium für 
Gesundheit und Pflege hat mit Be-
scheid vom 26. Oktober 2022, Az. G32a-
G8507.21-2022/2-12, die Änderungen ge-
nehmigt.

I. 

In Abschnitt A – Allgemeine Bestimmungen wird 
in § 4 Abs. 3 Satz 3 nach dem Wort „kann“ das 
Wort „grundsätzlich“ eingefügt. 

II.

Diese Änderung der Weiterbildungsordnung tritt 
am 1. Januar 2023 in Kraft.

Beschlossen, Regensburg, den 16. Oktober 2022
Ausgefertigt, München, den 14. November 2022
Dr. med. Gerald Quitterer, Präsident

Der 81. Bayerische Ärztetag hat am 
16. Oktober 2022 folgende Änderung (Ent-
schließungsantrag Nr. 5/3) der Weiterbil-
dungsordnung für die Ärzte Bayerns vom 
16. Oktober 2021 beschlossen. 

Das Bayerische Staatsministerium für 
Gesundheit und Pflege hat mit Be-
scheid vom 26. Oktober 2022, Az. G32a-
G8507.21-2022/2-12, die Änderungen ge-
nehmigt.

I.

In Abschnitt A – Allgemeine Bestimmungen wird 
in § 8 Abs. 2 folgender Satz 2 eingefügt:
 
„Abweichend von Satz 1 ist der gemäß § 4 
Abs. 8 Satz 1 anerkannte Kursleiter berechtigt, 
die im Rahmen des anerkannten Kurses vermit-
telten und erworbenen Kompetenzen im Logbuch 
zu bestätigen.“ 

II.

Diese Änderung der Weiterbildungsordnung tritt 
am 1. Januar 2023 in Kraft.

Beschlossen, Regensburg, den 16. Oktober 2022
Ausgefertigt, München, den 14. November 2022
Dr. med. Gerald Quitterer, Präsident

Der 81. Bayerische Ärztetag hat am 
16. Oktober 2022 folgende Änderung (Ent-
schließungsantrag Nr. 5/2) der Weiterbil-
dungsordnung für die Ärzte Bayerns vom 
16. Oktober 2021 beschlossen. 

Das Bayerische Staatsministerium für 
Gesundheit und Pflege hat mit Be-
scheid vom 26. Oktober 2022, Az. G32a-
G8507.21-2022/2-12, die Änderungen ge-
nehmigt.

I. 

1.  In Abschnitt A – Allgemeine Bestimmungen 
wird § 20 wie folgt geändert: 

a.) Nach Abs. 7 wird folgender Abs. 8 eingefügt: 

„Kammerangehörige, die vor Inkrafttreten 
dieser Weiterbildungsordnung eine Weiter-
bildung in einer Facharztbezeichnung nach 
Maßgabe der Weiterbildungsordnung von 2004 
in allen ihren Fassungen begonnen oder abge-
schlossen haben, können die Weiterbildung in 
der Zusatz-Weiterbildung Röntgendiagnostik 
nach Maßgabe der Weiterbildungsordnung von 
2004 in allen ihren Fassungen auch nach dem 
31.07.2022 beginnen und bis zum 31.07.2030 
abschließen, sofern die Inhalte der Zusatzwei-
terbildung Röntgendiagnostik nach Maßgabe 
der Weiterbildungsordnung von 2004 in allen 
ihren Fassungen umfänglich Gegenstand der 
entsprechenden Facharztweiterbildung nach 
dieser Weiterbildungsordnung sind. Absatz 5 
Satz 2 gilt entsprechend. Die Anträge sind bis 
zum 31.07.2032 zu stellen.“

b.)  Der bisherige Abs. 8 wird Abs. 9 und wie 
folgt geändert:

Die Wörter „Absätze 5 bis 7“ werden durch die 
Wörter „Absätze 5 bis 8“ ersetzt. 

c.)  Der bisherige Abs. 9 wird Abs. 10 und wie 
folgt geändert: 

aa.)  In Satz 1 werden die Wörter „Absätze 
5 bis 7“ durch die Wörter „Absätze 5 
bis 8“ ersetzt. 

bb.)  In Satz 5 werden die Wörter „Absätze 
5 bis 7“ durch die Wörter „Absätze 5 
bis 8“ ersetzt.

2.  In Abschnitt A – Allgemeine Bestimmungen 
wird § 5 wie folgt geändert:

In § 5 Abs. 4 Satz 7 wird „§ 20 Abs. 5 bis 7“ 
durch „§ 20 Abs. 5 bis 8“ ersetzt. 

II.

Diese Änderung der Weiterbildungsordnung tritt 
am 1. Januar 2023 in Kraft.

Beschlossen, Regensburg, den 16. Oktober 2022
Ausgefertigt, München, den 14. November 2022
Dr. med. Gerald Quitterer, Präsident

Änderung der Satzung der 
Bayerischen Landesärztekammer 

Der 81. Bayerische Ärztetag hat am 
16. Oktober 2022 folgende Änderung (Ent-
schließungsantrag Nr. 6/1) der Satzung 
der Bayerischen Landesärztekammer vom 
23. April 2005, zuletzt geändert durch den 
Beschluss des 79. Bayerischen Ärztetags 
vom 10. Oktober 2020, beschlossen. 

Das Bayerische Staatsministerium für 
Gesundheit und Pflege hat mit Be-
scheid vom 26. Oktober 2022, Az. G32a-
G8507.21-2022/2-10, die Änderungen ge-
nehmigt.

I. 
In § 6 Abs. 4 Satz 1 der Satzung der Bayerischen 
Landesärztekammer vom 23. April 2005, zuletzt 
geändert durch den Beschluss des 79. Bayerischen 
Ärztetags vom 10. Oktober 2020, wird das Wort 
„Handzeichen“ durch die Wörter „Nutzung eines 
elektronischen Abstimmungssystems, ansonsten 
durch Handzeichen“ ersetzt.

II.

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. 

Beschlossen, Regensburg, den 16. Oktober 2022 
Ausgefertigt, München, den 14. November 2022
Dr. med. Gerald Quitterer, Präsident

Änderung der Geschäftsordnung 
für die Vollversammlung der Baye
rischen Landesärztekammer

Der 81. Bayerische Ärztetag hat am 
16. Oktober 2022 folgende Änderung (Ent-
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schließungsantrag Nr. 7/1) der Geschäfts-
ordnung für die Vollversammlung der 
Bayerischen Landesärztekammer vom 13. 
November 1971 („Bayerisches Ärzteblatt“ 
1/1972, Seiten 74 ff.), i. d. F. der Änderungsbe-
schlüsse vom 17. Oktober 2020 („Bayerisches 
Ärzteblatt“ 12/2021, Seite 608), beschlossen.

I.
In § 10 Satz 1 der Geschäftsordnung für die 
Vollversammlung der Bayerischen Landesärz-
tekammer vom 13. November 1971, i. d. F. der 
Änderungsbeschlüsse vom 17. Oktober 2021, 
wird das Wort „Handzeichen“ durch die Wörter 
„Nutzung eines elektronischen Abstimmungs-
systems, ansonsten durch Handzeichen“ ersetzt. 

II.

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. 

Beschlossen, Regensburg, den 16. Oktober 2022
Ausgefertigt, München, den 14. November 2022
Dr. med. Gerald Quitterer, Präsident

Änderung der Anlage A der Satzung 
der Bayerischen Landesärztekam
mer – Geschäfts und Verfahrens
ordnung der EthikKommission der 
Bayerischen Landesärztekammer

Der 81. Bayerische Ärztetag hat am 
16. Oktober 2022 folgende Änderung (Ent-
schließungsantrag Nr. 8/1) der Anlage A 
der Satzung der Bayerischen Landesärz-
tekammer – Geschäfts- und Verfahrens-
ordnung der Ethik-Kommission der Baye-
rischen Landesärztekammer (Neufassung 
aufgrund der Änderungsbeschlüsse des 76. 
Bayerischen Ärztetags 2017) beschlossen.

Das Bayerische Staatsministerium für 
Gesundheit und Pflege hat mit  Bescheid 
vom 26. Oktober 2022, Az. G32a-G8507. 
21-2022/2-10, die Änderungen  genehmigt.

I.

In § 2 Abs. 2 der Anlage A der Satzung der Baye-
rischen Landesärztekammer – Geschäfts- und 
Verfahrensordnung der Ethik-Kommission der 
Bayerischen Landesärztekammer (in Kraft ge-
treten am 1. Dezember 2020, Veröffentlicht in 
Bayerisches Ärzteblatt 11/2020, Seite 549) wer-
den die Wörter „ , insbesondere dem Gesund-

heitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz, dem 
Arzneimittelgesetz, dem Medizinproduktegesetz, 
dem Gesetz zur Regelung des Transfusionswesens 
sowie dem Strahlenschutzgesetz und den auf 
dessen Grundlage erlassenen Rechtsverordnun-
gen in der jeweils geltenden Fassung“ gestrichen. 

II.

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. 

Beschlossen, Regensburg, den 16. Oktober 2022
Ausgefertigt, München, den 14. November 2022
Dr. med. Gerald Quitterer, Präsident

Änderung der Anlage der Gebühren 
satzung der Bayerischen Landes 
ärztekammer

Der 81. Bayerische Ärztetag hat am 
16. Oktober 2022 folgende Änderungen 
(Entschließungsantrag Nr. 9/1) der Anla-
ge zur Gebührensatzung der Bayerischen 
Landesärztekammer vom 9. Oktober 1994 
(„Bayerisches Ärzteblatt“ 11/1994, Seiten 
450 ff.), die zuletzt durch Beschluss des 
80. Bayerischen Ärztetags vom 17. Oktober 
2021 („Bayerisches Ärzteblatt“ 12/2021, 
Seite 608) geändert worden ist, beschlossen.

Das Bayerische Staatsministerium für 
Gesundheit und Pflege hat mit Be-
scheid vom 26. Oktober 2022, Az. G32a-
G8507.21-2022/2-11, die Änderungen ge-
nehmigt.

I. 

1.  In der Tabellenzeile Nr. 7 werden in der mittle-
ren Spalte (Gegenstand) vor der Bezeichnung 
„BO“ die Angabe „§ 15“ eingefügt und die Wör-
ter „und dem Medizinproduktegesetz (MPG)/
Medizinprodukterecht-Durchführungsgesetz 
(MPDG)/Medical Device Regulation (MDR) 
in der jeweils geltenden Fassung“ durch die 
Wörter „Medizinprodukterecht-Durchfüh-
rungsgesetz (MPDG) sowie der einschlägigen 
Verordnungen“ ersetzt.

2.  In der Tabellenzeile Nr. 7.1 werden in der mitt-
leren Spalte (Gegenstand) die Wörter „(EU) Nr.“ 
durch die Wörter „EU-VO“ ersetzt. 

3.  In der Tabellenzeile Nr. 7.3 wird in der mittleren 
Spalte (Gegenstand) das Wort „personenbe-
zogener“ durch das Wort „personenbezoge-
nen“ ersetzt. 

4.  Nach der Tabellenzeile Nr. 7.4 wird folgende 
Tabellenzeile 7.5 eingefügt:

7.5 Bewertung von Forschungs-
vorhaben nach § 36 Strahlen-
schutzgesetz

1.000,-- bis 
3.000,--

5.  Die bisherigen Tabellenzeilen Nummern 7.5, 7.6 
und 7.7 werden zu den Tabellenzeilen Num-
mern 7.6, 7.7 und 7.8.

II.

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. 

Beschlossen, Regensburg, den 16. Oktober 2022
Ausgefertigt, München, den 14. November 2022
Dr. med. Gerald Quitterer, Präsident

Änderung der Satzung über den 
Nachweis zu erfüllender Fortbil
dungspflicht von Ärzten im öffent
lichen Rettungsdienst

Der 81. Bayerische Ärztetag hat am 
16. Oktober 2022 folgende Änderung (Ent-
schließungsantrag Nr. 10/1) der Satzung 
über den Nachweis zu erfüllender Fortbil-
dungspflicht von Ärzten im öffentlichen 
Rettungsdienst, i. d. F. der Änderungsbe-
schlüsse vom 13. Oktober 2019, beschlossen.

I. 
§ 3 der Satzung über den Nachweis zu erfüllender 
Fortbildungspflicht von Ärzten im öffentlichen 
Rettungsdienst i. d. F. der Änderungsbeschlüsse 
vom 13. Oktober 2019 wird wie folgt geändert:

1. Es wird folgender Satz 2 eingefügt:

     „Der Vorstand der Bayerischen Landesärzte-
kammer kann einen von Satz 1 abweichen-
den Bemessungszeitraum festlegen, wenn 
aufgrund einer Pandemiesituation und dem 
daraus resultierenden Mangel an Fortbildungs-
möglichkeiten anzunehmen ist, dass die Fort-
bildungsverpflichtung in dem in Satz 1 fest-
gelegten Zeitraum nicht erfüllt werden kann.“  

2. Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.

II.

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

Beschlossen, Regensburg, den 16. Oktober 2022
Ausgefertigt, München, den 14. November 2022
Dr. med. Gerald Quitterer, Präsident
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